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Bei den zurücklie-

genden Verhandlun-

gen beziehungsweise

Sondierungen mit

dem Arbeitgeberver-

band der Mobilitäts-

und Verkehrsdienst-

leister (Agv MoVe)

über einen neuen

„Entgelttarifvertrag

Schiene“ (ETV-S)

wurde unter ande-

rem erkennbar, dass

eine sachgerechte

Eingruppierung von

Lokführertätigkeiten

offenbar in einigen

Unternehmen immer

noch nicht erfolgt

ist.

N
ach den derzeitigen
Regelungen sind bei-
spielsweise Strecken-
lokomotivführer in
die Entgeltgruppe E 8

des KonzernETV einzugruppie-
ren. Bei den bisherigen Gesprä-
chen über die künftige Ausge-
staltung eines ETV-S war bei
einigen Arbeitgebervertretern
immer wieder zu erkennen, dass
sie diesenTätigkeitsbereich gern
niedriger als bisher eingruppie-
ren würden. Kein Wunder, dass
es offenbar immer noch Berei-

che gibt, in denen Lokführertä-
tigkeiten nicht sachgerecht ein-
gruppiert sind.

GDBA gegen „kreative“
Weiterentwicklungen
von Lokführertätigkeiten
Des öfteren wird man in diesem
Zusammenhang von Arbeitge-
bern auf „kreative“ Weiterent-
wicklungen von Lokführertätig-
keiten, wie beispielsweise den
„Bereitstellungslokführer“ und
ähnliches verwiesen. Diese
„Kreativität“ dient, unbeschadet
aller von Arbeitgeberseite häu-
fig genannten Begründungen
über notwendige Veränderun-
gen bei den Arbeitsabläufen,
nach unserer Auffassung vorran-
gig nur einem Ziel, nämlich der
Senkung von Personalkosten,

unter anderem durch niedrigere
Eingruppierungen.

Natürlich ist und war die Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA stets
bereit, vor allem angesichts des
derzeit problematischen
Arbeitsmarktes, mit entspre-
chenden Maßnahmen – wie bei-
spielsweise mit dem Beschäfti-
gungssicherungsTV – zum Er-
halt von Arbeitsplätzen beizu-
tragen. So wichtig und richtig
zurzeit Massnahmen zur Siche-
rung von Beschäftigung sind,
dürfen aber die gleichzeitig
ständig steigenden Anforderun-
gen an die Kolleginnen und Kol-
legen, die infolge der hohen
Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards im Eisenbahnbetrieb, not-
wendigerweise besonders von
Lokführern verlangt werden, bei

dem Thema Eingruppierung
nicht unberücksichtigt bleiben.
Die gestiegenen Anforderungen
dürfen und können nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass
neben der hierfür erforderlichen
guten Qualifikation der Betrof-
fenen auch ein diesen Anforde-
rungen gerechtes Entgelt not-
wendig ist.

GDBA fordert ein den
Lokführerqualifikation
entsprechendes Entgelt
Dabei sind auch die berufsspe-
zifischen Belastungen, unter
anderem infolge Schicht- und
Wechseldienst und arbeiten
unter den verschiedensten Wit-
terungseinflüssen sowie an
Wochenenden und Feiertagen,
zu berücksichtigen.

Dauerbrenner:

Anforderungs- und leistungsgerechte
Eingruppierung von Lokführertätigkeiten

Die Verkehrsgewerk-
schaft GDBA erwartet,

dass im Rahmen der
anstehenden

Verhandlungen zum
neuen Entgelttarifver-
trag „Schiene”, neben

der Entwicklung von
zukunftsorientierten

und sachgerechteren
allgemeinen Eingrup-

pierungsstrukturen vor
allem auch über eines

verhandelt wird: die
anforderungs- und
leistungsgerechte

Eingruppierung
der Lokomotivführer.
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